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See the notice on TED website 136061-2021 - Gara
Germania-Monaco di Baviera: Prodotti farmaceutici
OJ S 55/2021 19/03/2021
Bando di gara
Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AOK Bayern – Die Gesundheitskasse
Indirizzo postale: Carl-Wery-Str. 28
Città: München
Codice NUTS: DE2 Bayern
Codice postale: 81739
Paese: Germania
Persona di contatto: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle1@by.aok.de

:Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.aok.de

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6YDWSR/documents
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

Entità dell'appalto 

Denominazione
Open house Arzneimittelrabattverträge Lanreotid, ATC H01CB03
Numero di riferimento: 21-049

Codice CPV principale
33600000 Prodotti farmaceutici

Tipo di appalto
Forniture

Breve descrizione
Es handelt sich nicht um ein offenes Verfahren, sondern um ein sog. open-house-Modell! Das 
Formular für das offene Verfahren wird lediglich deshalb verwandt, da kein Formular für das 

https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/136061-2021
mailto:vergabestelle1@by.aok.de?subject=TED
http://www.aok.de
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6YDWSR/documents
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open-house-Modell existiert. Verträge, die im open-house-Modell geschlossen werden, 
unterfallen mangels Auswahlentscheidung nicht dem Vergaberecht. Eine Unterwerfung unter 
vergaberechtliche Regelungen ist mit der Verwendung dieses Formulars nicht verbunden.
Die AOK Bayern beabsichtigt, mit allen interessierten pharmazeutischen Unternehmen nicht-
exklusive Rabattvereinbarungen über den Wirkstoff Lanreotid, ATC H01CB03, nach § 130a 
Abs. 8 SGB V zu schließen.
Bitte entnehmen Sie die Einzelheiten den Verfahrensbedingungen.

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1,00 EUR

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

Descrizione

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DE2 Bayern

Descrizione dell'appalto
Bitte entnehmen Sie die Einzelheiten den Verfahrensbedingungen.

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara

Valore stimato

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione
Inizio: 01/05/2021 Fine: 30/04/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: 
no

Informazioni complementari
Unterlagen, die nicht in deutscher Sprache sind, müssen mit deutscher Übersetzung 
eingereicht werden.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Condizioni di partecipazione

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
Ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit
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III.1.2. Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit

Sezione IV: Procedura

Descrizione

Tipo di procedura
Procedura aperta

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatoriNumero massimo di partecipanti all'accordo quadro 
previsto: 200

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

Informazioni di carattere amministrativo

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/03/2023 12:00Ora locale: 

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Tedesco

Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/04/2021 12:00Ora locale: 

Sezione VI: Altre informazioni

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

Informazioni complementari
Information gemäß § 135 Abs. 3 GWB: Die Auftraggeberin ist der Ansicht, dass die 
Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung zur Durchführung 
eines Vergabeverfahrens im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist, da ein 
vergaberechtsfreies Zulassungsverfahren (Open-House-Verfahren) durchgeführt wird. Ein 
Vertrag wird mit jedem Wirtschaftsteilnehmer geschlossen, der die hier bekanntgemachten 
Eignungskriterien erfüllt und Interesse an einem Vertragsschluss hat. Es erfolgt keine Auswahl 
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eines oder mehrerer Wirtschaftsteilnehmer. Jedem Wirtschaftsteilnehmer wird ein 
jederzeitiges diskriminierungsfreies Beitrittsrecht zu den gleichen Bedingungen gewährt. Die 
Vertragsbedingungen wurden im Vorhinein in der Weise festgelegt, dass kein 
Wirtschaftsteilnehmer auf den Inhalt des Vertrags Einfluss nehmen konnte. Eindeutige Regeln 
über den Vertragsschluss und den Vertragsbeitritte werden in dieser Bekanntmachung sowie 
den Verfahrensbedingungen festgelegt. Die Durchführung des Zulassungsverfahrens wird 
europaweit publiziert. Vertragsschlüsse werden ebenfalls europaweit publiziert. Die 
Auftraggeberin bekundet hiermit die Absicht, den Vertrag mit jedem Wirtschaftsteilnehmer 
abzuschließen, der die bekanntgemachten Eignungskriterien erfüllt und Interesse an einem 
Vertragsschluss hat. Bezüglich der Beschreibung des Vertragsgegenstands verweisen wir 
zusätzlich auf die Verfahrensbedingungen, die zum Download bereitgestellt werden. Der Link 
findet sich in dieser Bekanntmachung. Der Name sowie die Kontaktdaten der Unternehmen, 
die den Zuschlag erhalten sollen, können nicht bekannt gemacht werden, da ein Vertrag mit 
jedem Wirtschaftsteilnehmer geschlossen wird, der die Eignungskriterien erfüllt sowie 
Interesse an einem Vertragsschluss hat. Verträge werden nicht vor Ablauf einer Frist von 
mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung, abgeschlossen.
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6YDWSR

Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Città: Bonn
Paese: Germania
Fax: +49 2289499-163

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
§ 135 GWB Unwirksamkeit
(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1. Gegen § 134 verstoßen hat oder
2. Den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.
(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn
1. Der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist,
2. Der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und
3. Der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab 
dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.
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Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des 
öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der 
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die 
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
§ 160 GWB Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
1) Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4) Mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Data di spedizione del presente avviso
15/03/2021


